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Nr. 102/2025 vom 19.12.2025

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 03/25
vom 19.12.2025 zur Aufhebung der Allgemeinverfügungen

Nr. 01/25 vom 19.11.2025 sowie Nr. 02/25 vom 10.12.2025
zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel

Aufgrund Artikel 55 i. V. m. Anhang XI (Überwachungszone)
VO (EU) 2020/687 hebe ich meine Allgemeinverfügungen
zum Schutz gegen die Geflügelpest für die Stadt Dorsten
sowie Teile der Städte Marl und Haltern am See vom
19.11.2025 und vom 10.12.2025 auf.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Recklinghausen, 19.12.2025

Gez.

Dr. Siegfried Gerwert
(Amtstierarzt des Kreises Recklinghausen)

Hinweis:
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf meiner
Internetseite unter https://www.kreis-re.de.

Rechtsgrundlagen:
Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO
(EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschriften für die Prävention
und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU)
2020/687)


